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Erläuterungen des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes zu den blinde und sehbehinderte Gäste betreffenden Kapitel C der Anlage A der Zielvereinbarung vom 12.03.2005
Vorbemerkung

Die zwischen mehreren Behindertenverbänden und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband sowie dem Hotelverband am 12.03.2005 abgeschlossene Zielvereinbarung stellt einen wichtigen Schritt zur Schaffung zusätzlicher Reise- und Urlaubsmöglichkeiten für blinde und sehbehinderte Menschen dar. 
Die Untersuchung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die wirtschaftlichen Auswirkungen von mehr  Barrierefreiheit im Tourismus hat gezeigt, dass mehr Barrierefreiheit sowohl für die Gäste als auch die Unternehmen von Vorteil ist.


Da die der Zielvereinbarung als Anlagen beigefügten Texte der Mindeststandards und die Checklisten in ihrem Umfang begrenzt bleiben mussten, um ihre Handhabbarkeit nicht zu erschweren, sollen nachstehend einige zusätzliche Erläuterungen speziell zu den blinde und sehbehinderte Gäste betreffenden Abschnitten gegeben werden, um das Verständnis zu erleichtern. Im übrigen weisen wir Unternehmen, die das Symbol verwenden wollen, sich in einzelnen Punkten aber möglicherweise unsicher sind, ob sie ein Kriterium erfüllen, jederzeit an den von den Vertragspartnern eingerichteten begleitenden Ausschuss wenden können. Außerdem stehen Ihnen für Fragen seitens des DBSV folgende Personen zur Verfügung:

Hans-Karl Peter

Mailto: h-k.peter@dbsv.org
Dr. Rüdiger Leidner

Mailto: R.Leidner@Berlin.de.


Eines der mit der Zielvereinbarung verfolgten Ziele ist die Schaffung verbesserter Information über den in einem bestimmten Unternehmen vorhandenen Grad an Barrierefreiheit. Auch Unternehmen, die die Mindeststandards heute vielleicht noch nicht in dem notwendigen Umfang erfüllen, um das entsprechende Symbol verwenden zu können, werden allein durch das Ausfüllen der Checkliste in die Lage versetzt, Anfragen behinderter Gäste qualifiziert beantworten zu können.



Erläuterungen zu einzelnen Standards 

(1) Als einziger Zugang zum Beherbergungsbetrieb ist eine Karussell- bzw. Rotationstür unzulässig. 

Rotationstüren, die sich in Bewegung befinden, können für blinde/sehbehinderte Gäste eine Gefahr darstellen. Hilfreich wäre es auch, wenn der Zugang zu der alternativ vorgesehenen (Schiebe- oder Flügel)Tür auch auf dem Bürgersteig gekennzeichnet wäre und die Bereiche links und rechts von dieser Türe von Hindernissen wie z.B. Informationstafeln, Papierkörben u.ä. frei gehalten würden.
(6) Aufzüge, die für sehbehinderte und blinde Gäste nutzbar sein sollen, sind mit einer Sprachausgabe ausgestattet. Mindestens jedoch ist alternativ in der Türlaibung oder im Türrahmen der Aufzugstür jeder Etage die Etagennummer in Kopfhöhe taktil erfassbar9 angebracht.

Es reicht nicht aus, nur die Bedientastatur im Aufzug selbst kontrastreich und taktil zu gestalten. Der Gast, der die Etagennummer am Display im Aufzug nicht lesen kann, muss auch eine Kontrollmöglichkeit haben, ob der Aufzug tatsächlich in der Etage hält, die von ihm gewählt wurde und nicht vielleicht über die Außensteuerung von einem anderen Gast in eine andere Etage gerufen wurde. In den Fällen, in denen eine Sprachausgabe nicht nachträglich eingebaut werden kann, ist die Anbringung kontrastreicher und taktiler Etagennummern in unmittelbarer Nähe der Aufzugstür eine kostengünstige Alternative, da der blinde Gast dann ohne Verlassen der Aufzugskabine feststellen kann, in welcher Etage er sich befindet.
(7) Treppen, die zu Zimmern und anderen Bereichen führen, die für sehbehinderte Gäste nutzbar sein sollen, weisen auf jeder Stufe eine Kantenmarkierung auf. Dabei kontrastiert die Kante jeder Stufe mit der waagerechten und senkrechten Fläche der Stufe. Der Fußbodenbelag/die Fußbodenstruktur vor Treppenauf- und -abgängen ist gegenüber dem angrenzenden Bodenbelag/der angrenzenden Bodenstruktur optisch und taktil kontrastierend.

Ziel des Wechsels der Fußbodenstruktur vor Treppenauf- bzw. Abgängen ist es, einen Gast, der nicht sieht, dass er sich einer Treppe nähert, rechtzeitig vor der Treppe durch den Kontrast- bzw. Strukturwechsel im Fußboden (dies kann auch durch Verlegen eines kleinen Teppichs geschehen) auf das Erreichen der Treppe aufmerksam zu machen.
(9) Ausstattungs- und Möblierungselemente dürfen nicht ohne kontrastreiche Markierung und sichere taktile Erfassbarkeit in Bewegungsräume hineinragen, die für sehbehinderte und blinde Gäste nutzbar sein sollen.

„Sichere taktile Erfassbarkeit“ eines Gegenstandes ist z.B. dann nicht gegeben, wenn er nicht auf dem Fußboden steht, sondern an der Wand befestigt ist, so dass er mit dem von blinden Menschen benutzten Taststock am Fußboden nicht erfasst wird.
(10) Der Fußbodenbelag/die Fußbodenstruktur auf den wesentlichen Wegebeziehungen ist gegenüber dem angrenzenden Bodenbelag/der angrenzenden Bodenstruktur optisch und taktil kontrastierend, sofern nicht die Wand selbst als Orientierungsleitlinie
 genutzt werden kann.

Dies gilt neben den unter Nr. 10 der Checkliste genannten Beispielen insbesondere für große Räume (Eingangsbereiche, Foyer usw.).
Stand: 12.03.2005

� 	Dies ist z.B. der Fall, wenn der Weg entlang der Wand nicht durch Gegenstände (Pflanzen, Mobiliar) oder tiefe Nischen (z.B. mit Sitzgruppen) unterbrochen ist.





